Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag (Rufbereitschaft)

Zwischen der Firma hier Daten eintragen (im folgenden Arbeitgeber genannt)

und

Herrn/Frau/Fräulein hier Daten eintragen (im folgenden Arbeitnehmer genannt)

wird folgendes vereinbart:

§ 1 Beginn der Rufbereitschaft

Der Arbeitnehmer erklärt sich bereit, ab dem hier Daten eintragen zusätzlich in der Rufbereitschaft tätig zu werden.

§ 2 Tätigkeit

Der Arbeitnehmer hat in der Rufbereitschaft folgende Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen: hier Daten eintragen
§ 3 Arbeitszeit

Für die Rufbereitschaft gelten folgende Zeiten als fest vereinbarte Arbeitszeit:

hier Daten eintragen
Daneben können zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber weiterhin noch zusätzlich individuell andere Zeiten für die Rufbereitschaft vereinbart werden.

§ 4 Vergütung

Der Arbeitnehmer erhält in der Rufbereitschaft einen Stundenlohn von DM hier Daten eintragen.
Die Zahlung ist mit Zahlung der Vergütung aus dem Arbeitsvertrag fällig und wird nach denselben Modalitäten abgewickelt.

Die Zahlung von Gratifikationen, Tantiemen, Prämien und sonstigen Leistungen liegt im freien Ermessen des Arbeitgebers und begründet keinen Rechtsanspruch, auch wenn die Zahlung wiederholt ohne ausdrücklichen Vorbehalt der Freiwilligkeit erfolgte. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Zahlung durch Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag geregelt ist.

§ 5 Arbeitsverhinderung und Vergütungsfortzahlung im Krankheitsfall

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich dem Arbeitgeber mitzuteilen

Im Falle der Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Kalendertagen infolge Krankheit ist der Arbeitnehmer verpflichtet, vor Ablauf des darauffolgenden Arbeitstages eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit sowie über deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Bei über den angegebenen Zeitraum hinausgehender Erkrankung ist eine Folgebescheinigung innerhalb weiterer drei Tage seit Ablauf der vorangehenden einzureichen.

Ist der Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung infolge auf unverschuldeter Krankheit beruhender Arbeitsunfähigkeit verhindert, so leistet der Arbeitgeber Vergütungsfortzahlung nach den Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes.

§ 6 Beendigung der Rufbereitschaft

Die Rufbereitschaft endet mit Beendigung des Arbeitsvertrages.

Die Rufbereitschaft kann mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

Die Kündigung muß schriftlich erfolgen.

Unterschrift des Arbeitgebers

Unterschrift des Arbeitnehmers
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